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Rechtsprechung zum Kindergeld im Auge behalten

Presseinformation

Haben volljährige Kinder, die sich in Ausbildung befinden, eigene Einkünfte und Bezüge, ist nicht selten das Kindergeld gefährdet. Denn diese dürfen den Grenzwert von 7 680 Euro im Jahr nicht übersteigen. Nach Auskunft des Neuen Verbandes der Lohnsteuerhilfevereine e.V. (NVL) können bei der Prüfung, ob die Einkünfte und Bezüge des Kindes diesen Grenzbetrag überschreiten, bestimmte Kosten abgezogen werden. Die Eltern wissen jedoch oft nicht, welche Aufwendungen das sind. Hinzu kommen ständig neue Urteile. Die Übersicht zu behalten, fällt schwer. Kompetente Hilfe bieten in diesen Fällen Lohnsteuerhilfevereine.

Grundsätzlich gibt es Kindergeld für auszubildende erwachsene Kinder, wenn deren Einkünfte und Bezüge im Jahr 7 680 Euro nicht übersteigen. Bei der Ermittlung des Grenzwertes können bestimmte Aufwendungen unberücksichtigt bleiben. Die Frage, welche Kosten dazu gehören, beschäftigt die Gerichte seit Jahren. Werbungskosten sind in unbegrenzter Höhe abzugsfähig. Ständiges Streitthema ist die Berücksichtigung von Vorsorgeaufwendungen. Handelt es sich dabei um gesetzliche Beiträge, wie die Sozialversicherungsbeiträge, herrscht nunmehr Einigkeit. Da die Beiträge von Gesetzes wegen einbehalten werden und damit nicht zum Lebensunterhalt zur Verfügung stehen, sind diese den Einkünften nicht zuzurechnen. 

Wer privat vorsorgt, kann die Kosten nicht gegen rechnen – so das Urteil des Bundesfinanzhofes (BFH) vom 26.09.2007. Die Klage der betroffenen Eltern blieb erfolglos. In der Begründung des BFH heißt es, dass diese Kosten nicht der aktuellen Existenzsicherung dienen und daher nicht notwendig wären. Es handelte sich dabei um Beiträge für eine private Zusatzkrankenversicherung, eine KFZ – Haftpflichtversicherung, eine private Rentenversicherung und Kosten für Kontaktlinsen. 

Beiträge eines freiwilligen Mitgliedes an eine gesetzliche Krankenversicherung oder an eine private Krankenversicherung sind dagegen laut Urteilen des BFH vom 16. November 2006 und 14. Dezember 2006 abzugsfähig, da diese als Mindestvorsorge für den Krankheitsfall unvermeidbar sind. 

In mehreren Urteilen haben die Richter zu dieser Problematik bereits Recht gesprochen. Einige Klageverfahren sind jedoch noch immer nicht abgeschlossen und ständig kommen neue Verfahren hinzu. Welche für den Einzelnen von Bedeutung sein können, erfahren Mitglieder von Lohnsteuerhilfevereinen in den örtlichen Beratungsstellen. 

Wer Mitglied werden will, kann die Anschrift einer Beratungsstelle der Mitgliedsvereine des Verbandes in Wohnnähe unter der Rufnummer 030/ 40 63 24 49 erfragen oder im Internet unter http://www.Beratungsstellensuche.de recherchieren..
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